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Die Verschiebung der Schleppschlauchpflicht um zwei Jahre auf den 1. Januar 2024 gibt betroffenen Betrieben mehr Zeit, eine geeignete
Lösung für ihren Betrieb zu finden. Bild: Kohli

Schleppschlauch-Obligatorium

Aufgeschoben,
aber nicht aufgehoben
Der Bundesrat hat Anfang November in seinen Beschlüssen rund um das

Verordnungspaket 2021 auch über den Einführungstermin der sogenannten
Schleppschlauchpflicht entschieden und diesen Termin nun um zwei
Jahre auf den 1. Januar 2024 verschoben.

Roman Engeler

Die Regelung der Lagerung und Ausbringung

von Hofdüngern wird in den

ökologischen Leistungsnachweis aufgenommen.

Für die Nichteinhaltung der
betreffenden Bestimmungen werden
Sanktionen festgelegt. Die Sanktionen

bezüglich Lagerung werden wie vorgesehen

am 1. Januar 2022 in Kraft treten.
Im Bereich Ausbringung wird aber die

Schleppschlauchpflicht auf den 1. Januar

2024 verschoben. Am gleichen Datum

treten auch die entsprechenden
Vorschriften der Luftreinhalte-Verordnung in

Kraft.

Mehr Zeit für die Beschaffung
Der SVLT hat in enger Zusammenarbeit
mit dem Schweizer Bauernverband (SBV),

aber auch mit dem Schweizerischen
Landmaschinenverband (SLV), nach der

Ablehnung der Motion «Hegglin» im

Nationalrat (Juni 2021) mit den in der

Umsetzung beauftragten Bundesämtern
Kontakt aufgenommen und dabei auf die

Schwierigkeiten in der sehr kurzen Frist

hingewiesen. Neben den aktuell sehr langen

Lieferzeiten für neue Gülletechnik
wurde auch auf das rechtzeitige Abarbeiten

von Ausnahmegesuchen und generell
auf den noch nicht restlos geklärten
Anwendungsbereich der Vorschriften
hingewiesen.

Der Bundesrat hat in seinem Entscheid

nun diesen Bedenken Rechnung getragen
und räumt der Branche für die Beschaffung

von Geräten, aber auch den Amts¬

stellen für die Lösung der erwähnten
Herausforderungen mehr Zeit ein.

Pflicht wird kommen
Aktuell darf nicht davon ausgegangen
werden, dass es an den Vorschriften selbst
bis zum 1. Januar 2024 noch grössere
Korrekturen geben wird, obschon aus bäuerlicher

und agronomischer Sicht vielleicht am
einen oder anderen Hebel mit guten Gründen

sicher noch geschraubt werden könnte.

Die Landwirtschaftsbetriebe sind also

weiterhin gefordert, die notwendigen
Investitionen in verordnungskonforme
Gülletechnik (bodennah und in Streifen) zu

tätigen, sofern sie noch nicht über solche

verfügen und weiterhin selbst in der

Gülleausbringung tätig sein wollen.
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